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Abwassersatzung    1. Änderung der Abwassersatzung 
 
Aufgrund Neufassung der Globalberechnung (Sitzung des Finanzausschusses am  
13.10.2015 bzw. Sitzung des Gemeinderats am 26.10.2015) ist eine Änderung des Bei-
tragsteils in der Abwassersatzung der Stadt Walldürn erforderlich. Durch die Globalberech-
nung wurden die Abwasserbeiträge neu ermittelt. Konkret reduziert sich der Kanalbeitrag von 
2,45 € auf 2,29 € sowie der Klärbeitrag von 1,25 € auf 1,13 € jeweils je Quadratmeter Nut-
zungsfläche des Grundstücks. 
 
Der Gemeinderat hat den Zeitpunkt der Änderung zum 01.01.2016 festgelegt. 
 
Im Zusammenhang mit diesen Gebührenänderungen sollen auch einige redaktionelle Kor-
rekturen der Abwassersatzung erfolgen. Die meisten dieser Korrekturen sind dem Umstand 
geschuldet, dass sich das Wassergesetz in seiner Struktur und inhaltlich leicht geändert hat. 
Das neue Wassergesetz ist zum 1. Januar 2014  in Kraft getreten. An die neue Rechtslage 
waren daher die Satzungsnormen § 2, § 3, § 5, § 6, § 7 und § 21 der Abwassersatzung an-
zupassen. Aus gleichem Grund erfolgte eine Änderung des Einleitungstextes der Abwasser-
satzung. 
 
Auf Empfehlung des Gemeindetags Baden-Württemberg wurde § 43 um den Inhalt des Ab-
satzes 5 ergänzt. Hier wird darauf hingewiesen, dass die Gebührenschuld auf dem Grund-
stück als öffentliche Last ruht.  
 
Weiter wurde in den Bestimmungen der Paragraphen 40 sowie 41 das Wort „polizeilich“ 
durch das Wort „ortspolizeilich“ ersetzt. Ebenfalls wurde 37a Absatz 1 sprachlich verbessert. 
 
In § 41 erfolgte eine Anpassung der Pauschalmenge an die Empfehlungen der Mustersat-
zung des Gemeindetags.     
 
Der Finanzausschuss hat in seiner Sitzung am 19.11.2015 über die Änderung der Abwass-
ersatzung beraten und empfiehlt dem Gemeinderat die Beschlussfassung. 
  

Beschlussempfehlung 
 
Der Gemeinderat beschließt die 1. Änderung der Abwassersatzung zum 01.01.2016 wie 
folgt: 
 

 



                                

Stadt Walldürn 
Neckar-Odenwald-Kreis 
 

 

Satzung 
über die öffentliche Abwasserbeseitigung  

(Abwassersatzung – AbwS) 
der Stadt Walldürn vom 28.09.2012 

1. Änderung 
 

Auf Grund von § 46 Abs. 4 und 5 des Wassergesetzes für Baden-Württemberg (WG), §§ 4 
und 11 der Gemeindeordnung für Baden-Württemberg (GemO) und §§ 2, 8 Abs. 2, 11, 13, 
20 und 42 des Kommunalabgabengesetzes für Baden-Württemberg (KAG) hat der Gemein-
derat der Stadt Walldürn am 30.11.2015 folgende Satzung zur Änderung der Satzung über 
die öffentliche Abwasserbeseitigung (AbwS) beschlossen: 
 
 

I. 
Die Satzung über die öffentliche Abwasserbeseitigung vom 24.09.2012 wird wie folgt geän-
dert: 
 
§ 2 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

§ 2 
Begriffsbestimmungen 

 
(3) Die dezentrale Abwasserbeseitigung umfasst die Abfuhr und die Beseitigung des 
Schlamms aus Kleinkläranlagen sowie des Inhalts von geschlossenen Gruben einschließlich 
der Überwachung des ordnungsgemäßen Betriebs dieser Anlagen durch die Stadt oder 
durch den von ihr nach § 56 Satz 3 Wasserhaushaltsgesetz (WHG) beauftragten Dritten. Zu 
den öffentlichen (dezentralen) Abwasseranlagen gehören alle Vorkehrungen und Einrichtun-
gen für die Abfuhr und die Behandlung von Abwasser aus geschlossenen Gruben und Fä-
kalschlamm aus Kleinkläranlagen (Hauskläranlagen) außerhalb des zu entwässernden 
Grundstücks. 
 
 
§ 3 Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 3 
Berechtigung und Verpflichtung zum Anschluss und zur Benutzung 

 
(1) Die Eigentümer von Grundstücken, auf denen Abwasser anfällt, sind nach näherer Be-
stimmung dieser Satzung berechtigt und verpflichtet, ihre Grundstücke an die öffentlichen 
Abwasseranlagen anzuschließen, diese zu benutzen und das gesamte auf den Grundstü-
cken anfallende Abwasser der Stadt im Rahmen des § 46 Abs. 1 und Abs. 2 WG zu überlas-
sen. Der Erbbauberechtigte oder sonst dinglich zur baulichen Nutzung des Grundstücks Be-
rechtigte tritt an die Stelle des Eigentümers. 
 
 
§ 5 wird wie folgt geändert: 
 

§ 5 
Befreiungen 

 
Von der Verpflichtung zum Anschluss seines Grundstücks an die öffentliche Abwasserbesei-
tigung und von der Pflicht zur Benutzung deren Einrichtungen ist aufgrund § 46 Abs. 5 Satz 1 
WG der nach § 3 Abs. 1 und 2 Verpflichtete auf Antrag insoweit und solange zu befreien, als 



                                

ihm der Anschluss bzw. die Benutzung wegen seines die öffentlichen Belange überwiegen-
den privaten Interesses an der eigenen Beseitigung des Abwassers nicht zugemutet werden 
kann und die Befreiung wasserwirtschaftlich unbedenklich ist. 
 
 
§ 6 Absatz 2 Nr. 7 wird wie folgt geändert: 
 

§ 6 
Allgemeine Ausschlüsse 

 
(2) 
7. Abwasser, dessen Beschaffenheit oder Inhaltsstoffe über den Richtwerten des Anhangs A. 
1 des Merkblatts DWA-M 115−2 vom Februar 2013 (Herausgeber/Vertrieb: Deutsche Vereini-
gung für Wasserwirtschaft, Abwasser und Abfall e. V. − DWA −, Theodor-Heuss-Allee 17, 
53773 Hennef) liegen. 
 
 
§ 7 Absatz 3 wird wie folgt geändert: 
 

§ 7 
Ausschlüsse im Einzelfall, Mehrkostenvereinbarung 

 
(3) Schließt die Stadt in Einzelfällen Abwasser von der Beseitigung aus, bedarf dies der Zu-
stimmung der Wasserbehörde (§ 46 Abs. 4 Satz 2 WG). 
 
 
§ 21 Absatz 4 wird wie folgt geändert: 
 

§ 21 
Abnahme und Prüfung der Grundstücksentwässerungsanlagen,  Zutrittsrecht,  

Indirekteinleiterkataster 
 

(4) Die Stadt ist nach § 49 Abs. 1 WG in Verbindung mit der Eigenkontrollverordnung des 
Landes verpflichtet, Betriebe, von deren Abwasseranfall nach Beschaffenheit und Menge ein 
erheblicher Einfluss auf die öffentliche Abwasserbehandlungsanlage, deren Wirksamkeit, Be-
trieb oder Unterhaltung oder auf das Gewässer zu erwarten ist, in einem so genannten Indi-
rekteinleiterkataster zu erfassen. Dieses wird bei der Stadt geführt und auf Verlangen der 
Wasserbehörde übermittelt. Die Verantwortlichen dieser Betriebe sind verpflichtet, der Ge-
meinde/Stadt, auf deren Anforderung hin, die für die Erstellung des Indirekteinleiterkatasters 
erforderlichen Angaben zu machen. Dabei handelt es sich um folgende Angaben: Namen 
des Betriebs und der Verantwortlichen, Art und Umfang der Produktion, eingeleitete Abwas-
sermenge, Art der Abwasservorbehandlungsanlage sowie der wesentlichen Abwasserin-
haltsstoffe. Hierzu gehören insbesondere auch solche Stoffe, die in Anlage 5 und 7 der 
Oberflächengewässerverordnung genannt sind. Die Stadt wird dabei die Geheimhaltungs-
pflicht von Geschäfts- und Betriebsgeheimnissen sowie die Belange des Datenschutzes be-
achten. 
 
 
§ 33 wird wie folgt geändert: 
 

§ 33  
Beitragssatz 

 

Der Abwasserbeitrag setzt sich zusammen aus: 
 
Teilbeiträge        je m² Nutzungsfläche (§ 25) 

 
1. für den öffentlichen Abwasserkanal      2,29 Euro 



                                

2. für den mechanischen und biologischen Teil des Klärwerks  1,13 Euro 
3. weitere Teilbeiträge bleiben vorbehalten.     

 
 
§ 37a Abs. 1 wird wie folgt geändert: 
 

§ 37a 
Gebühreneinzug durch Dritte 

 
(1) Die Stadt beauftragt die Stadtwerke Walldürn GmbH, gegen Erstattung der durch die Da-
tenweitergabe verursachten Zusatzkosten, die zur Gebührenerhebung erworbenen Daten zu 
übermitteln. Die genaue Berechnungsmethode der verursachten Zusatzkosten wird im Ver-
trag über gegenseitige Lieferungen und Leistungen definiert.  
 
 
§ 40 Abs. 3 wird wie folgt geändert: 
 

§ 40 
Bemessung der Schmutzwassergebühr 

 
(3) Bei der Nutzung von Niederschlagswasser als Brauchwasser im Haushalt Abs. 1 Nr. 3) 
wird, solange der Gebührenschuldner keine geeignete Messeinrichtung anbringt, als angefal-
lene Abwassermenge eine Pauschalmenge von 12 m³/Jahr und Person zugrunde gelegt. 
Dabei werden alle im Zeitpunkt der Entstehung der Gebührenpflicht (§ 43) ortspolizeilich 
gemeldeten Personen berücksichtigt.  
 
 
 
§ 41 Abs. 4 wird wie folgt geändert: 
 

§ 41 
Absetzungen 

 
(4) Wird bei landwirtschaftlichen Betrieben die abzusetzende Wassermenge nicht durch ei-
nen Zwischenzähler nach Absatz 2 festgestellt, werden die nichteingeleiteten Wassermen-
gen pauschal ermittelt. Dabei gilt als nichteingeleitete Wassermenge im Sinne von Absatz 1 

1. je Vieheinheit bei Pferden, Rindern, Schafen, Ziegen und Schweinen 15 m³/Jahr, 
2. je Vieheinheit bei Geflügel 5 m³/Jahr. 

Diese pauschal ermittelte nicht eingeleitete Wassermenge wird um die gemäß Absatz 3 von 
der Absetzung ausgenommene Wassermenge gekürzt und von der gesamten verbrauchten 
Wassermenge abgesetzt. Die dabei verbleibende Wassermenge muss für jede für das Be-
triebsanwesen ortspolizeilich gemeldete Person, die sich dort während des Veranlagungs-
zeitraums nicht nur vorübergehend aufhält, mindestens 40 m³/Jahr für die erste Person und 
für jede weitere Person mindestens 35 m³/Jahr betragen. Der Umrechnungsschlüssel für 
Tierbestände in Vieheinheiten zu § 51 des Bewertungsgesetzes ist entsprechend anzuwen-
den. Für den Viehbestand ist der Stichtag maßgebend, nach dem sich die Erhebung der 
Tierseuchenbeiträge für das laufende Jahr richtet. 
 
 
§ 43 wird um Absatz 5 wie folgt ergänzt: 

 
§ 43 

Entstehen der Gebührenschuld 
 
(5) Die Gebührenschuld gem. § 38 Abs. 1 ruht gem. § 13 Abs. 3 i.V. mit § 27 KAG auf dem 
Grundstück bzw. dem Erbbaurecht als öffentliche Last. 
 
 



                                

 
II. 

 
Die 1. Änderung der Abwassersatzung vom 24.09.2012 tritt zum 01. Januar 2016 in Kraft. 
 
 
Hinweis: 
Eine etwaige Verletzung von Verfahrens- und Formvorschriften der Gemeindeordnung für 
Baden-Württemberg (GemO) oder aufgrund der GemO beim Zustandekommen dieser Sat-
zung wird nach § 4 Abs. 4 GemO unbeachtlich, wenn sie nicht schriftlich innerhalb eines 
Jahres seit der Bekanntmachung dieser Satzung gegenüber der Stadt geltend gemacht wor-
den ist; der Sachverhalt, der die Verletzung begründen soll, ist zu bezeichnen. Dies gilt nicht, 
wenn die Vorschriften über die Öffentlichkeit der Sitzung, die Genehmigung oder die Be-
kanntmachung der Satzung verletzt worden sind.  
 
 
Ausgefertigt: 
Walldürn, den 30. November 2015 
 
gez. 
 
( Markus G ü n t h e r ) 
Bürgermeister 

 
 
 


